
 

 

Gemeinde Arosa 

 
Botschaft des Gemeindevorstands 

an die Mitglieder des Gemeindeparlaments 

betreffend der 

Jahresrechnung 2024 der Gemeinde Arosa 

 
 

Antrag des Gemeindevorstands an die Mitglieder des 

Gemeindeparlaments 

Werte Mitglieder des Gemeindeparlaments 

 

  Antrag                 
                    
  Der Gemeindevorstand beantragt dem Gemeindeparlament, gemäss Art. 36 Abs. 5 der 

  

Verfassung der Gemeinde Arosa, die Jahresrechnung 2024 der Gemeinde Arosa 
wie folgt zu genehmigen:     

                    

  

Die Erfolgsrechnung mit einem Aufwand von CHF 51'077'175.29, einem Ertrag von  
CHF 52'426'854.82 und einem Gewinn von CHF 1'349'679.53   

                    

  Die Investitionsrechnung mit Ausgaben von CHF 9'555'526.07, mit Einnahmen von   

  CHF 1'208'903.10 sowie Nettoinvestitionen von CHF 8'346'622.97     
                    

  Die Bilanz mit Aktiven und Passiven von je CHF 121'944'532.09      

  Das Eigenkapital beträgt CHF 100'254'927.39          

 

NAMENS DES GEMEINDEVORSTANDES: 

Die Gemeindepräsidentin:  Der Gemeindeschreiber: 

Yvonne Altmann    Jan Diener 
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1. Ausgangslage  

Gemäss Art. 36 Abs. 5 der Gemeindeverfassung steht dem Gemeindeparlament die Befugnis zu, die 
Jahresrechnung der Gemeinde Arosa zu genehmigen.  

Der Gemeindevorstand hat die Jahresrechnung 2024 an seiner Sitzung vom 9. April 2025 behandelt 
und zur Prüfung an die GPK und zur Genehmigung an das Gemeindeparlament verabschiedet. Der 
Jahresbericht 2024 der Gemeinde Arosa wird vom Gemeindevorstand an seiner Sitzung vom  
21. Mai 2025 behandelt und anschliessend an die Mitglieder des Gemeindeparlaments elektronisch 
zugestellt. 

Die Jahresrechnung 2024 der Gemeinde Arosa wurde von der Revisionsstelle Capol & Partner AG, 
Chur, sowie von der Geschäftsprüfungskommission geprüft. Die Revisionsstelle und die GPK 
beantragen dem Gemeindeparlament die Jahresrechnung 2024 zu genehmigen. 

2. Zusammenfassung  

Zusammengefasst zeigt die Jahresrechnung 2024 der Gemeinde Arosa folgendes Bild: 

 







Bericht und Antrag der Geschäftsprüfungskommission über die 

Rechnungs- und Geschäftsprüfung 2024 der Gemeinde Arosa  

Gestützt auf Art. 52 der Gemeindeverfassung prüft die Geschäftsprüfungskommission spä-
testens nach jedem Jahresabschluss die Rechnungs- und Geschäftsführung auf ihre Recht-
mässigkeit, erstellt einen schriftlichen Bericht und stellt Antrag.  
 
Verantwortung des Gemeindevorstandes  

Der Gemeindevorstand ist für die Aufstellung der Jahresrechnung in Übereinstimmung mit 
den gesetzlichen Vorschriften verantwortlich. Diese Verantwortung beinhaltet die Aufstellung 
einer Jahresrechnung, die frei von wesentlichen falschen Angaben als Folge von Verstössen 
oder Irrtümern ist.  
 
Rechnungsprüfung  

Unsere Aufgabe und Verantwortung besteht darin, die Rechnungsprüfung durchzuführen 
und darüber ein Prüfungsurteil abzugeben. Die Geschäftsprüfungskommission hat die Jah-
resrechnung 2024, bestehend aus der Bilanz, Erfolgs-, Investitions- und Geldflussrechnung 
sowie dem Anhang, in Zusammenarbeit mit der externen Revisionsstelle Capol & Partner AG   
geprüft. In ihrem Revisionsbericht vom 9. April 2025 hat die externe Revisionsstelle für die 
Jahresrechnung 2024 eine nicht modifizierte Prüfungsaussage inklusive Abnahmeempfeh-
lung abgegeben. Die Existenz eines Internen Kontrollsystems wurde im Revisionsbericht je-
doch mit einer Einschränkung bestätigt. 
  
Geschäftsprüfung  

Die Geschäftsführung der Gemeindeorgane und Verwaltung wurde durch die Geschäftsprü-
fungskommission in Zusammenarbeit mit der externen Revisionsstelle Capol & Partner AG 
geprüft. Hauptsächlich den korrekten Vollzug der Gemeindeparlaments- und Vorstandsbe-
schlüsse und die Einhaltung von Krediten sowie den massgebenden Gesetzen und Verord-
nungen. 
 
Prüfungsurteil, Antrag  

Nach unserer Beurteilung entspricht die Jahresrechnung für das am 31. Dezember 2024 ab-

geschlossene Rechnungsjahr den gesetzlichen Vorschriften. Wir beantragen dem Gemein-

deparlament die Jahresrechnung 2024 zu genehmigen und den Gemeindevorstand zu ent-

lasten. 

 

Arosa, 6. Juni 2025 Die Geschäftsprüfungskommission 

 der Gemeine Arosa 

  
 Nik Graf  

 

 

 Heinz Busch 

 

  

 Desirée Hartmann  


